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Verordnung 
zur Änderung der Verordnung 

über die Durchführung der Kredit- und Zinspolitik 
gegenüber volkseigenen Betrieben, 

konsumgenossenschaftlichen Betrieben 
und sozialistischen Wohnungsbaugenossenschaften 

— Kreditverordnung sozialistische Betriebe — 
vom 8. August 1977 

§ 1
§ 19 Abs. 1 der Kreditverordnung sozialistische Betriebe 

vom 22. Dezember 1971 (GBl. II 1972 Nr. 4 S.41) erhält fol
gende Fassung:

„(1) Die Betriebe sind verpflichtet, zweckgebundene 
Geldmittel bei ihrer Bank auf spezifischen Bankkonten zu 
halten. Auf Bankkonten befindliche Geldmittel des Prämien
fonds sowie des Kultur- und Sozialfonds der volkseigenen 
Betriebe und Kombinate, sozialistischen Großhandels
betriebe, Außenhandelsbetriebe und nach der wirtschaft
lichen Rechnungsführung arbeitenden Einrichtungen und 
wirtschaftsleitenden Organe der volkseigenen Wirtschaft 
werden mit 1 % verzinst. Geldmittel der konsumgenos
senschaftlichen Organisationen und Betriebe, sozialistischen 
Wohnungsbaugenossenschaften und VdgB-Molkereigenos- 
senschaften werden mit 1 % verzinst, sofern nicht die Be
stimmungen der nachfolgenden Absätze zur Anwendung 
kommen.“

§ 2
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1978 in Kraft.

Berlin, den 8. August 1977
Der Ministerrat 

der Deutschen Demokratischen Republik
I.V.: W. K r o l i k o w s k i  

Erster Stellvertreter des Vorsitzenden

Vierte Durchführungsverordnung1 
zum Berggesetz 

der Deutschen Demokratischen Republik 
— Untersuchung und Nutzung 

von mineralischen Begleitrohstoffen —
vom 13. Juli 1977

Ausgehend von der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit 
einer verstärkten Nutzung einheimischer mineralischer Roh
stoffe sind anstehende Begleitrohstoffe optimal zu erkunden, 
zu gewinnen und zu verwerten. Dazu wird auf Grund des § 33 
Abs. 1 des Berggesetzes der Deutschen Demokratischen Re
publik vom 12. Mai 1969 (GBl. I Nr. 5 а 29) folgendes ver
ordnet:

§ 1
(1) Diese Durchführungsverordnung gilt für die Untersu

chung und Nutzung von Begleitrohstoffen, die bei der For
schung, Suche, Vor- und Detailerkundung auf einen minera
lischen Hauptrohstoff erwartet oder angetroffen werden. .

(2) Im Sinne dieser Durchführungsverordnung gelten fol
gende Begriffsbestimmungen:
— Hauptrohstoff ist der mineralische Rohstoff, das Spei

chergestein oder das für die Speichererrichtung geeignete 
Gestein, auf den das Hauptziel der Untersuchungsarbeiten 
gerichtet ist.

— Begleitrohstoff ist der mineralische Rohstoff, der bei Un
tersuchungsarbeiten innerhalb oder außerhalb des Haupt
rohstoffes angetroffen wird.

§ 2
(1) Forschungs-, Such- und Vorerkundungsarbeiten auf 

einen Hauptrohstoff sind so komplex zu projektieren, daß auf

1 S. DVO vom 12. August 1976 (GBL I Nr. 32 S. 403)


